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Im Landkreis Jerichower Land ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

 

Sachgebietsleiter/-in Bauplanung (m/w/d) 

 

in der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Fachbereich Bau) zu besetzen. 

Das Aufgabengebiet umfasst: 

 Unterstützung der Fachbereichsleitung 

 Fachliche Leitung des Sachgebietes Bauplanung 

 umfassende planungsrechtliche Prüfung von Vorhaben bei Bauvoranfragen, Bauanträgen, Wi-

dersprüchen, Immissionsschutzverfahren u. Ä. 

 Beratung und Betreuung der Kommunen, der Planungsbüros und Bauherren sowie anderer Äm-

ter und Behörden in städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen  

 Erarbeitung von Stellungnahmen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange in Verfahren 

zur Aufstellung von städtebaulichen Plänen  

 Eigenständige Prüfung und Entscheidungsvorbereitung bei Bauleitplänen, die der Genehmi-

gung durch den Landkreis bedürfen 

 Mitwirkung bei der Eintragung und Löschung von Baulasten 

 Koordinierung, Steuerung und Kontrolle der Aufgaben des Landkreises als Unteren  Denkmal-

schutzbehörde 

Die Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 12 LBesG LSA bzw. Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen. 
 
Einstellungsvoraussetzung (Beamte) ist die Befähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 
2 des allgemeinen Verwaltungsdienstes sowie die sonstigen persönlichen Voraussetzungen für eine 
Berufung in das Beamtenverhältnis nach dem LBG LSA. 
 
Andere Bewerber (Tarifbeschäftigte) im Sinne des § 18 Abs. 1 LBG LSA, die über ein mit einem Ba-
chelorgrad oder einem gleichwertigen Abschluss, für die Laufbahn qualifizierendes Hochschulstudium, 
über den Beschäftigtenlehrgang II und über entsprechende Berufserfahrung im allgemeinen Verwal-
tungsdienst verfügen, sind ebenso zugelassen. 
 

Umfangreiche Kenntnisse im öffentlichen Baurecht, speziell Bauplanung und Bauordnung, werden 

vorausgesetzt.  



 

 

Es wird eine verantwortungsbewusste und einsatzfreudige Persönlichkeit gesucht, die neben der fach-

lichen Qualifikation auch über einen sicheren Umgang mit MS-Office-Anwendungen verfügt. Zudem 

wird eine kurzfristige Einarbeitung in das Programm KomRegie sowie des im Landkreis verfügbaren 

GIS erwartet. Weiterhin werden ein sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit sowie 

soziale Kompetenzen erwartet. Zur Wahrung der dienstlichen Belange ist der Führerschein (Klasse B) 

erforderlich. 

 

Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz (Vollzeit, 39,5 Stunden/ 

Woche) in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis in einem angenehmen Arbeitsklima. Darüber hinaus 

bieten wir Ihnen attraktive Arbeitsbedingungen in Form der gleitenden Arbeitszeit mit flexiblen Möglich-

keiten zum Ausgleich der Dienstzeit, jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen und zusätzliche be-

triebliche Altersvorsorge. Der Arbeitsort ist Genthin.  

 

Im Rahmen der Gleitzeit ist die Verbindung von Familie und Beruf ideal. Qualifizierte Fort- und Weiter-

bildung sind immanenter Bestandteil der Arbeit. 

 
Der Landkreis Jerichower Land fördert aktiv die Gleichstellung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter. 
Wir begrüßen deshalb Bewerbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren kultureller und 
sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehin-
derte Bewerberinnen und Bewerber werden bei sonst gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Qualifikation unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt berücksichtigt. 

 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte schriftlich bis zum 24. Februar 2022 an den 

Landkreis Jerichower Land 

Hauptamt, Sachgebiet Personal 

Bahnhofstraße 9 

39288 Burg 

Tel: 03921 949-1134 

E-Mail: Bewerbungen@lkjl.de 

Reise-/Bewerbungskosten und andere Aufwendungen werden nicht erstattet. Informationen über den 

Landkreis Jerichower Land und die Kreisverwaltung finden Sie im Internet unter www.lkjl.de. 

Die Bewerbungsunterlagen werden nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rücku m-

schlag beigefügt ist. Ansonsten werden die Unterlagen nach Ablauf von 3 Monaten vernichtet.  

http://www.lkjl.de/

